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Betriebskosten sind nach der Verordnung, die Kosten, die dem Eigentümer durch das 

Eigentum am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der 

Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Sach- und 

Arbeitsleistungen des Eigentümers dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der für eine 

gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden 

könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt werden. 

Zu den Betriebskosten gehören nicht: 

• die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und 

Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter persönlich 

geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen 

Prüfungen des Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführung 

(Verwaltungskosten), 

• die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen 

Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und 

Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß 

zu beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten). 

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), die durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) geändert wurde (Stand 2020) 

Inhaltliche Neuerungen 

Die Mieter haben die Betriebskosten nur zu tragen, wenn darüber eine Vereinbarung im 

Mietvertrag getroffen wurde. Neben einigen sprachlichen Glättungen enthält die Verordnung 

auch kleinere inhaltliche Veränderungen: 

• Eichkosten für Kalt- und Warmwassermessgeräte können zukünftig umgelegt 
werden. 

• Kosten für Straßenreinigung und Müllabfuhr sind um die Kosten für den Betrieb von 
Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen und 
Müllmengenerfassungsanlagen erweitert worden. Bisher war eine Umlage dieser 
Kosten nur möglich, wenn sie als sonstige Kosten mietvertraglich vereinbart worden 
waren. 

• Neu sind auch die Kosten der Berechnung und Aufteilung des durch 
Müllmengenerfassungsanlagen ermittelten Müllaufkommens. 

• Statt von Hausreinigung wird jetzt von Gebäudereinigung gesprochen. Es handelt sich 
dabei um eine rein sprachliche Änderung. An eine Ausweitung, zum Beispiel um 
Kosten durch Graffitibeseitigung, ist nicht gedacht. 

• Zur Sach- und Haftpflichtversicherung ist die so genannte 
Elementarschadenversicherung hinzugekommen, die Schäden auf Grund von 
Erdbeben, Erdrutschen, Überschwemmungen und weiterem abdeckt. 
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• An die Stelle der maschinellen Wascheinrichtung ist jetzt der Begriff der Einrichtung 
für die Wäschepflege getreten. Dies stellt eine Erweiterung dar, denn jetzt können 
auch die Kosten für Wäschetrockner, Wäscheschleudern, Bügelmaschinen etc. als 
Betriebskosten abgerechnet werden. 

• Eine kleine Änderung in der Formulierung der sonstigen Betriebskosten gestattet, 
solche Betriebskosten zu erfassen, die aufgrund neuartiger technischer Entwicklung 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht absehbar waren. Allerdings, wenn 
dies nachträglich geschehen soll, geht es nur bei neu entstandenen Betriebskosten 
und nicht bei solchen, die es schon vorher gab, die aber aufzuführen vergessen 
worden sind. 

§ 1 BetrKV -Betriebskosten 

(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das 

Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch 

des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend 

entstehen. Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit 

dem Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere 

eines Unternehmers, angesetzt werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht 

angesetzt werden. 

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht: 

1. die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und 

Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten 

Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen des 

Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführung (Verwaltungskosten), 

2. die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen 

Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und 

Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu 

beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten). 
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§ 2 BetrKV -Aufstellung der Betriebskosten 

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind: 

 

1. die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, hierzu gehört namentlich die 

Grundsteuer; 

2. die Kosten der Wasserversorgung, hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die 

Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der 

Gebrauchsüberlassung  von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich 

der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der 

Wartung von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen 

Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der 

Aufbereitungsstoffe; 

3. die Kosten der Entwässerung, hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und 

Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden nicht öffentlichen 

Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe; 

4. die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, hierzu gehören 

die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, 

die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung 

ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine 

Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der 

Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der 

Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der 

Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung; oder 

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, hierzu gehören die Kosten der 

verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten 

der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums; oder  

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des 

Buchstabens a, hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des 

Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a; oder  

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten, hierzu 

gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen 

in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und 

Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft 

sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz; 

5. die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, hierzu gehören die Kosten der 

Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, 

und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a; oder 

b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne 

des Buchstabens a, hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die 

Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a; oder 
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c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten, hierzu gehören die Kosten der 

Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern der Geräte 

sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 

und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft; 

6. die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen 

a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend 

Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, oder 

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 4 

Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, 

oder 

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend 

Nummer 4  

Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

7. die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs, hierzu gehören die Kosten des 

Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwachung und Pflege der 

Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 

einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der 

Anlage; 

8. die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung, 

zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreinigung zu 

entrichtenden Gebühren und die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu 

den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die für die Müllabfuhr zu entrichtenden 

Gebühren, die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs 

von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von 

Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung; 

9. die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung, 

zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von den 

Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, 

Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs; 

10. die Kosten der Gartenpflege, 

hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der 

Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließlich der 

Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem nicht 

öffentlichen Verkehr dienen; 

11. die Kosten der Beleuchtung, 

hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der von 

den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, 

Bodenräume, Waschküchen; 

12. die Kosten der Schornsteinreinigung, 

hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht 

bereits als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind; 

mailto:kontakt@marsch-handelsgesellschaft.de


Marsch Handelsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) – Takustraße 62a - 50825 Köln 
Vertreten durch Regine Marsch 

Registergericht Köln, Registernummer 81264, USt-IdNr. 311 328 111 
T 0221 860 5194 - M kontakt@marsch-handelsgesellschaft.de 

13. die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, 

hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, 

Wasser- sowie sonstige Elementarschäden, der Glasversicherung, der Haftpflichtversicherung 

für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug; 

14. die Kosten für den Hauswart, 

hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die der 

Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese 

nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die 

Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten 

für Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden; 

15. die Kosten 

a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage, hierzu gehören die Kosten des 

Betriebsstroms und die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 

einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu 

dem Gebäude gehörende Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem 

Urheberrechtsgesetz für die Kabelweitersendung entstehen; oder 

b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz verbundenen privaten Verteilanlage, 

hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner die laufenden monatlichen 

Grundgebühren für Breitbandkabelanschlüsse; 

16. die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege, hierzu gehören die 

Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der 

Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 

sowie die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits 

berücksichtigt sind; 

17. sonstige Betriebskosten, 

hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1, die von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst 

sind. 

 

Für Vermieter: Betriebskosten selbst abrechnen: Praktisch, Schritt für Schritt (Deutsch) 
Taschenbuch – 6. Januar 2020  

Sie haben ein Haus gekauft oder geerbt und möchten gerne die 
Betriebskostenabrechnung selbst anfertigen? Ist die Betriebskostenabrechnung für Sie als 
Vermieter oder Vermieterin ein jährlicher Kampf, den Sie so lange wie möglich 
aufschieben? Oder möchten Sie als alter Vermieter-Hase gerne auf dem Laufenden 

bleiben? 
 
Dann ist dieses Buch für Sie genau richtig. Damit Sie Ihre eigene Betriebskostenabrechnung Schritt für Schritt 
nachvollziehen können, begleiten Sie die fiktive Hauseigentümerin Frau Schmitz bei der Erstellung ihrer ersten 
Abrechnung.  
 

Bei Amazon kaufen 
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